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Stellungnahme zum Antrag 202/2016 

 
Landeshauptstadt Stuttgart 
Der Oberbürgermeister 
GZ: OB 7302-01 

Stuttgart, 08.07.2016 

Stellungnahme zum Antrag 

Stadträtinnen/Stadträte – Fraktionen 

Dr. Schertlen Ralph (STd), Die STAdTISTEN             
 

Datum 

21.06.2016 
 

Betreff 

Wochenmarkt in Stuttgart-Ost auch weiterhin ermöglichen      
 

Anlagen 

Text der Anfragen/ der Anträge 

 

Am 22.06.2016 wurde mit den beteiligten Ämtern Einvernehmen erzielt, dass der von 
Märkte Stuttgart geschlagene Alternativstandort Schönbühlstraße sich ideal für die 
Verlegung des Wochenmarktes eignet. Dieser Standort hat den Vorteil der unmittel-
baren Nachbarschaft zum jetzigen Markt und für die Marktkunden bestehen weiterhin 
Parkmöglichkeiten auf dem SSB-Gelände. 
 
Der Bezirksbeirat favorisiert weiterhin einen Standort in der Landhausstraße, was 
aber ausscheidet, da Märkte Stuttgart von den Stellplatznutzern auf den angrenzen-
den Privatgrundstücken keine Freigabe für die Marktbelegung bekommt. Zweitens 
wäre der Standort aus Sicht der Märkte Stuttgart zwar einsehbar vom Ostendplatz, 
jedoch zu weit entfernt vom jetzigen Markt. Drittens wären von der Sperrung des 
Marktbereichs rund 50 öffentliche Stellplätz betroffen. Sollten diese das für die 
Marktdauer ausgesprochene Halteverbot ignorieren, wäre der personelle und zeitli-
che Aufwand für dann notwendige Abschleppmaßnahmen nicht vertretbar. Auch 
würde man Gefahr laufen, dass der Marktbeginn sich dadurch zeitlich erheblich nach 
hinten verschiebt. 
 
Das Amt für öffentliche Ordnung wird kurzfristig die Zuweisung des Alternativstandor-
tes Schönbühlstraße erteilen. Märkte Stuttgart hat die Beschicker über den aktuellen 
Sachstand informiert. Die Marktkunden werden über Flyer, Presse und Plakataufstel-
ler vor Ort über die Marktverlegung unterrichtet. 
 
 
 
 
 
 
Fritz Kuhn 
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Verteiler

<Verteiler> 

 

   


